
Ausgabe 2025/2026

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Ihrer  
betrieblichen Vorsorge.

Betriebliche Vorsorge: 
Das Wichtigste für das Jahr 

2026 auf einen Blick 

Aktuelle Kennzahlen
Gesamtverzinsung 2025
Für 2025 wird ein zusätzlicher nachschüssiger Überschuss auf den Alters-
guthaben gutgeschrieben. Die Verzinsung beträgt 0,25 %.

Basiszinssatz 2026
Für 2026 liegt der Basiszinssatz für unterjährige Mutationen bei 0,0 %.  
Abhängig von der Anlageperformance entscheidet die AXA Leben AG per 
Ende Jahr über die Zusatzverzinsung per 31.12.2026.

Rentenumwandlungssatz
Der Rentenumwandlungssatz für 2026 bleibt unverändert bei 5,0 % für 
Männer und Frauen mit Rentenalter 65 und mitversicherter, anwart-
schaftlicher Partner- und Pensionierten-Kinderrente.

Weitere Informationen Ihrer Stiftung
Aktuelle Zusammensetzung des Stiftungsrats
•	 Dennis Waech, Präsident, AXA Leben AG
•	 Bernd Wurster, Hilcona AG, Schaan
•	 Felix Tromp, AXA Leben AG

Stiftungsdokumente
Für 2026 hat der Stiftungsrat keine Anpassungen an den Stiftungs- 
dokumenten vorgenommen. Die aktuellen Dokumente finden Sie online 
unter «Downloads». 

Neu: Onlineportal myAXA
Neu haben Versicherte die Möglichkeit, das Onlineportal myAXA zu nut-
zen. Dieses bietet zahlreiche Vorteile: Sie können direkt online auf Ihren 
Pensionskassenausweis zugreifen und behalten stets den Überblick über 
Ihre Vorsorgesituation. Für den Zugang zum Portal ist eine einmalige  
Registrierung erforderlich. Hierfür benötigen Sie das persönliche, per 
Post zugestellte Zugangsschreiben. Damit können Sie sich bequem  
online registrieren und sofort die Vorteile des Onlineportals nutzen. Falls 
Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, steht auf der Website unter 
«Downloads» eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie bereit. 

AIA-Meldepflicht: Formular CRS-I
Die Stiftung kommt seit 2019 den Verpflichtungen des automatischen  
Informationsaustauschs (AIA) nach. Sie meldet alle versicherten Perso-
nen inklusive deren Stand des Altersguthabens sowie jede Auszahlung 
im Leistungsfall namentlich der Steuerverwaltung Fürstentum 
Liechtenstein.

Aus diesem Grund benötigen wir von jeder Person, welche in der  
Personalvorsorge versichert ist, eine Selbstauskunft über ihre 
Steueransässigkeit.

Wir bitten Sie, Ihre Mitarbeitenden darüber zu orientieren und sie aufzu-
fordern, das Formular CRS-I für die Selbstauskunft über die Steueran- 
sässigkeit einer Einzelperson einzureichen (falls nicht bereits erfolgt).

Versicherte, die eine Beziehung zu den USA haben (US-Bürgerinnen 
und -Bürger oder verheiratet mit US-Bürgerin oder -Bürger, Green Card 
Holder, Tätigkeitsland USA etc.), müssen zwingend die amerikanische 
TIN (Tax Identification Number) mitteilen.

Das Formular ist auf der Webseite der Stiftung verfügbar: CRS - I:  
Formular für die Selbstauskunft über die Steueransässigkeit einer 
Einzelperson
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https://www.axa.ch/content/axa-li/de/axa-liechtenstein/downloads/rofenberg.html?accesscode=afaak
http://myAXA.ch
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=an4lr
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=ae94q
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=ae94q
https://www.axa.ch/servlets/external/docstoredocument?accesscode=ae94q

